Musterstellenbeschreibungen aller Berufsgruppen einer Diakonie-/Sozialstationen

Muster
Dienstanweisung für die Mitarbeitenden
in der Diakonie-/Sozialstation

(Name der Einrichtung)

In Ausübung des Direktionsrechtes des Trägers ergeht folgende Dienstanweisung:

1.
Schweigepflicht
1.1
Die Mitarbeitenden sind an die Einhaltung der vertraglichen Schweigepflicht gemäß § 3 Abs. 1 TVöD und an die Datenschutzbestimmungen des kirchlichen Datenschutzrechts sowie (je nach Berufsausbildung) an die Schweigepflicht des § 203 des Strafgesetzbuches gebunden.

1.2
Die Schweigepflicht erstreckt sich insbesondere auf Informationen über die Kunden und ihr privates Umfeld. Soweit diese Informationen nur dem Kunden oder einem begrenzten Personenkreis bekannt sind, unterliegen diese der Schweigepflicht. Diese bezieht sich sowohl auf den medizinischen als auch außermedizinischen Bereich.

1.3
Die Schweigepflicht ist gegenüber jedem, der nicht unmittelbar am Behandlungs-/Be​treuungsgeschehen beteiligt ist, einzuhalten. Dies gilt auch zu übergeordneten Personen und Stellen (zuständiges Organ des Rechtsträgers, Pfarrstelleninhaber des örtlichen Pfarramtes, Aufsichtsbehörden, Diakonisches Werk Baden, Kranken- und Pflegekassen, MDK etc.)

1.4
Diese Schweigepflicht gilt erst dann als beendet, wenn eine schriftliche Einwilligung seitens des Kunden vorliegt.

2.
Annahme von Geschenken
Geld- und Sachspenden dürfen lediglich zu Gunsten der Station angenommen werden. Sie sind mit Angabe des Namens des Spenders der Geschäftsführung/Pflegedienstleitung der Station zu übergeben. Gleiches gilt für Zuwendungen durch letztwillige Verfügungen.

3.
Umgang mit Kundeneigentum

Die Mitarbeitenden sind verpflichtet, sorgsam und sachgerecht mit dem Kundeneigentum umzugehen.

Diesbezüglich sind die einrichtungsspezifischen Regelungen zum Umgang mit Schlüsseln, zum Umgang mit Schadensfällen, sowie zum Umgang mit Lebensmitteln und Medikamenten zu beachten.
4.
Einhaltung der Hygienevorschriften

Die Mitarbeitenden sind verpflichtet, die einrichtungsspezifischen Hygienepläne einzuhalten.

5.
Benutzung von Kraftfahrzeugen

5.1.
Den Mitarbeitenden werden zur Ausführung ihres Dienstes Dienstfahrzeuge zur Verfügung gestellt.

Die Benutzung von privaten Kraftfahrzeugen zu Dienstzwecken bedarf einer schriftlichen Genehmigung des zuständigen Organs des Rechtsträgers. In jedem Fall ist ein Fahrtenbuch nach Vorgabe zu führen.

5.2.
Bei Benutzung von Privatwagen für Dienstfahrten werden die Fahrtkosten ersetzt.

Diese richten sich nach dem Landesreisekostengesetz nach Maßgabe kirchlicher Sonderbestimmungen (Kirchliches Dienstreisekostengesetz).

5.3.
Die private Nutzung von Dienstwagen wird nur im Einzelfall genehmigt. Die Genehmigung muss vorher vom Arbeitnehmer eingeholt werden.

5.4.
Den Mitarbeitenden ist es nur mit einer gültigen Fahrerlaubnis gestattet, die Kraftfahrzeuge der Einrichtung zu nutzen. Mitarbeitende, denen die Fahrerlaubnis entzogen wurde, haben dieses unverzüglich dem Rechtsorgan des Trägers mit zu teilen.

5.5.
Personenbeförderungen richten sich nach dem Personenbeförderungsgesetz und der Straßenverkehrszulassungsverordnung.

6.
Telefonbenutzung

Privatgespräche von Dienstapparaten sind einzeln nachzuweisen und abzurechnen.

Dienstgespräche von Privattelefonen können nur im Einzelfall und nach Vereinbarung mit dem Rechtsorgan des Träger abgerechnet werden.

7.
Dienstregelungen

7.1
Alle Mitarbeitende sind verpflichtet, während der dienstplanmäßigen Arbeitszeit in ihrem Arbeitsbereich anwesend zu sein.

7.2.
Private Besorgungen während der Arbeitszeit sind untersagt.

7.3.
Mehrarbeit bzw. Überstunden werden durch den unmittelbaren Vorgesetzten angeordnet.

Ruf- und Bereitschaftsdienst können durch das Rechtsorgan des Trägers angeordnet werden.
7.5.
Urlaub ist zu Beginn eines jeden Jahres zur Erstellung eines Urlaubsplanes anzumelden und in der Regel grundsätzlich spätestens 14 Tage vor Antritt schriftlich über den Vorgesetzten beim Rechtsorgan des Trägers zu beantragen.

7.6.
Arbeitsbefreiung ist grundsätzlich schriftlich über den Vorgesetzten zu beantragen.

7.7.
Arbeitsunfähigkeit und deren voraussichtliche Dauer sind unverzüglich beim unmittel​baren Vorgesetzten anzuzeigen. Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger als drei Kalen​dertage, hat der Mitarbeitende die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung spätestens an dem darauffolgenden allgemeinen Arbeitstag dem Arbeitgeber vorzulegen.

7.8.
Dienstreisen der Mitarbeitenden außerhalb des Einzugsgebietes der Sozial-/Diako​niestation bedürfen des schriftlichen Antrages und der Genehmigung durch den Träger.

7.9.
Die Übernahme einer bezahlten Nebenbeschäftigung bedarf der schriftlichen Genehmigung des Trägers.

7.10.
 Alkoholgenuss während der Dienstzeit ist grundsätzlich verboten.

7.11
Rauchen ist während der Arbeitszeiten und in Dienstkleidung nicht erlaubt.

7.12.
Betreuung nach den Bestimmungen des Betreuungsgesetzes

Eine Übernahme von Tätigkeiten im Sinne des Betreuungsgesetzes im Ein​zugsbereich der Diakonie-/Sozialstation ist den Mitarbeitenden nicht gestattet.

7.13.
Den Mitarbeitenden ist nicht erlaubt, ohne Genehmigung des Rechtsorgans des Trägers Informationen an die Presse oder andere Medienvertreter zu geben.

Diese Dienstanweisung tritt mit Beschluss vom .................................. in Kraft.

Datum / Unterschrift des zuständigen Vertreters des Rechtsorgans

Diese Dienstanweisung wurde mir am .............................................. übergeben.

Datum / Unterschrift des Mitarbeitenden
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